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Beschlussvorlage 
 

 

  Amt für Bautechnik 

 Vorlage-Nr.: 2025/0012 

 

 

Beratungsfolge Datum Sitzungsform 

Gemeinderat 20.01.2025 öffentlich 

 

 

Stromlieferung - Änderung Verfahrensart 
 

 

Kurzfassung: 

 
Ende 2025/2026 enden verschiedene Stromlieferverträge aus der laufenden Bündelausschreibung. Die 
Stadt Laupheim (inkl. Stadtwerke) hat im Bauausschuss 07.10.2024 beschlossen, an der 
Bündelausschreibung der Gt-Service teilzunehmen mit Strombezug 100% Ökostrom ohne 
Neuanlagenquote. Durch eine Änderung der Verfahrensart sind Einsparungen möglich, hierzu sind 
Beschlüsse zu fassen. 
  

 

Beschlussvorschlag: 

 
- Der bestehende Beschluss aus dem Bauausschuss 07.10.2024, Beschlussvorlage 2024/0148 wird 

aufgehoben. 
- Die Beauftragung der Gt-Service wird revidiert mit einer Entschädigungszahlung von rund 1.800 € 
- Das Vergabeverfahren wird an die Technischen Werke Schussental GmbH & Co. KG als zentrale 

Beschaffungsstelle für die Strombelieferung übergeben. 
- Die Art der Stromlieferung bleibt wie beschlossen bei 100% Ökostrom ohne Neuanlagenquote. 
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Finanzielle Auswirkungen:  Ja                        Nein 

  Einnahme/Ertrag           Auszahlung/Aufwand 

 Ergebnishaushalt   Finanzhaushalt 

 Betrag einmalig:  
 

  Betrag einmalig:  
 

 Betrag Folgejahre:  Siehe Beschlussvorlage.   Betrag Folgejahr 

Abschreibung: 

 
 

      Betrag Folgejahr:   

      Investitions-Nr.:   

 Kostenstelle:  Diverse   Kostenstelle:   

 Kostenträger:  Diverse   Kostenträger   

 Sachkonto:  4241000   Sachkonto:  
 

 überplanmäßig  außerplanmäßig   überplanmäßig  außerplanmäßig 

 Mittelübertragung 

Budget: 

 
 

  Mittelübertragung 

Budget: 

 
 

 

 Zuschuss beantragt bei: 
 

voraussichtl. Höhe:   
 

 Kein Zuschuss möglich 

 

Personalmehraufwand:   Zusätzliche Personalstellen: 

 Ja   Ja, Kosten jährlich  
 

 Nein   Nein   

 

Gäste/Sachverständige/r:   Ja   

   Nein   

Name und Firma:    

Einladung durch:    
 

 

 
Name Datum Zustimmung 
Johannes Lang 23.12.2024 Zustimmung 
Eva-Britta Wind 20.12.2024 Zustimmung 
Ingo Bergmann 09.01.2025 Zustimmung 

 

  
  

   
Mitzeichnung wird manuell von der 
Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen. 

 
 

Vorgängerbeschlüsse 
Datum Gremium/ Vorlage Beschluss 
07.10.2024 Bauausschuss Bündelausschreibung Strom 2026-2028, Art der Stromlieferung 
   
   
   

 

 

 

Sachdarstellung: 

 
Am 31.12.2026 enden die Stromlieferverträge „ohne Leistungsmessung“ (Haushaltsstrom), „mit 
Leistungsmessung“ (gewerbliche Anlagen / Großanlagen), und „Straßenbeleuchtung“, am 31.12.2025 endet 
der Stromliefervertrag „Wärmestrom“. Es war angedacht und beschlossen, dass die Stadt Laupheim (inkl. 
Stadtwerke) daher an der Bündelausschreibung Strom der Gt-service (Gt-service Dienstleistungsgesellschaft 
mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg) teilnimmt, mit Lieferbeginn zum 01.01.2026 bzw. 01.01.2027. 
Die Stromlieferung würde bei einer feste Vertragslaufzeit zum 31.12.2028 enden. 
Die Gt-service wurde im Jahr 2001 gegründet und ist zu 100% Tochter des Gemeindetags Baden-
Württemberg. 
 
Die Technischen Werke Schussental GmbH & Co. KG („TWS“) mit rund 270 Mitarbeiter*innen ist eine in den 
Bereichen Energieversorgung und Wasser tätige kommunale Unternehmensgruppe. TWS ist im Jahr 2001 
aus der Fusion der Stadtwerke Ravensburg, heute Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, und 
der Stadtwerke Weingarten, die als Eigenbetriebe der Städte organisiert waren/sind, hervorgegangen. 
Gegenwärtig sind die Stadt Ravensburg (über die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe) zu 
42,7 % und die Stadt Weingarten (über die Stadtwerke Weingarten) zu 32,2 % beteiligt. Beteiligt ist 
außerdem die EnBW mit einem Anteil von 25,1 %. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die TWS als Zentrale Beschaffungsstelle zu beauftragen. Es wird hier explizit auf 
die Ausführungen in der beiliegenden Beschlussvorlage der Stadt Ravensburg von Januar 2022 
hingewiesen. 
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Durch diverse Gespräche mit Gt-Service und TWS ergeben sich folgende Rahmenbedingungen: 

- Die Kündigung der bestehenden Beauftragung der Gt-Service würde einen Unkostenaufwand in 
Höhe von 20% und somit rund 1.800 € der Beauftragungskosten bedeuten. 

- Diese Kündigung wäre bis Ende Januar 2025 auszusprechen. 
 
Preise: 

- Momentan sind die Bezugspreise wie folgt: 
(Arbeitspreise Energie, netto // zuzüglich Steuern, Abgaben, Netznutzungsgebühren) 

o SLP    14,325 Ct/kWh („Haushaltsstrom“) 
o RLM   14,877 Ct/kWh („Großanlagen“) 
o Straßenbeleuchtung 13,889 Ct/kWh 
o Wärmestrom  14,078 Ct/kWh 

▪ Mittel gerundet ca.  14,3 Ct/kWh 
- Die Gt-Service teilt mit, dass die Preise bei dieser Bündelausschreibung noch recht hoch waren, 

zudem wurde die Beschaffungsart dort angepasst. Die Folgebündelausschreibungen hätten Preise 
im Bereich 11 – 12 Ct/kWh erzielt. 

- Der aktuell erzielte Preis bei der TWS liegt bei rund 10,5 Ct/kWh. 
 
Es wird nach Rückmeldung von Seiten des RPA darauf hingewiesen, dass bei der Beschaffung über die 
Strombörse ein gewisses Kostenrisiko bleibt. Da jedoch beide eventuellen Vertragspartner auf das gleiche 
Verfahren setzen, bestehen in diesem Bereich keine Unterschiede. 
 
Es wird daher seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Beauftragung der Beschaffung durch Gt-Service 
aufzulösen und somit den bestehenden Beschluss aufzuheben. Gleichzeitig ist angedacht, die TWS als 
Zentrale Beschaffungsstelle für die Vergaben bis Ende 2027 zu beauftragen.  
Innerhalb der nächsten 1-2 Jahre sollten weitere Vergleichs- und Erfahrungswerte vorliegen, welche die 
weitere Vorgehensweise zum Vergabeverfahren (Gt-Service / TWS / ? ) für die Belieferung ab 2028 
 
Hinweis:  
1 Ct/kWh Preisdifferenz ergeben bei der Stadt Laupheim (inkl. Stadtwerke) Kostenunterschiede von rund 
50.000 Euro / Jahr. 
 
 
Veranschaulichung zum angedachten Vorgehen: 

 
 
 

 

Anlagen: 

Vorlage Ravensburg _ Zentrale Beschaffungsstelle für Stromlieferungen 2022 
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